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Fir unser Land!
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	ZAHL
	DATUM
	CHIEMSEEHOF

	2001-BG-20/53-2007  
	5.9.2007  
	( POSTFACH 527, 5010 SALZBURG

	
	
	landeslegistik@salzburg.gv.at

	
	FAX (0662) 8042 - 
	2164

	
	TEL  (0662) 8042 - 
	  2290

	
	  


BETREFF

	Entwurf eines Bundesgesetzes, mit dem das Sicherheitspolizeigesetz, das Grenzkontrollgesetz und das Polizeikooperationsgesetz geändert werden  ; Begutachtung


Beilagen:   
3
  Es wird ersucht, zum im Gegenstand bezeichneten Entwurf spätestens 

bis 24. September 2007  
eine begutachtende Stellungnahme anher abzugeben. Diese möge per E-Mail (pf_2001 Landeslegistik oder landeslegistik@salzburg.gv.at) zur Verfügung gestellt werden.

Bei Erkennen von finanziellen Auswirkungen oder der Notwendigkeit von Software-Änderungen wird überdies ersucht umgehend mit der Abteilung 8 bzw der Fachabteilung 0/2 Kontakt aufzunehmen.

Langt bis zum genannten Zeitpunkt keine Äußerung ein, darf angenommen werden, dass vom do Standpunkt gegen das Vorhaben keine Einwände bestehen. 

  Per E-Mail

1.
Abteilung 1
2.
Referat 0/02

3.
Abteilung 8

4.
Unabhängigen Verwaltungssenat

5.
Bezirkshauptmannschaft Hallein

6.
Bezirkshauptmannschaft Salzburg-Umgebung

7.
Bezirkshauptmannschaft St Johann im Pongau

8.
Bezirkshauptmannschaft Tamsweg

9.
Bezirkshauptmannschaft Zell am See 

Für die Fachabteilung:

  Ing. Mag. Ludwig Stegmayer
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